
Wie hoch ist die gesetzliche Anzahlung?

Versicherte Zweibett- oder Mehrbettzimmer Einzelzimmer

Gewöhnliche Versicherte 150€ 150€ erhöht um das 7-fache des Zimmerzuschlags

Kinder, andere mitversicherte 
Personen

75€ 75€ erhöht um das 7-fache des Zimmerzuschlags

Versicherte mit Anspruch auf
erhöhte Kostenerstattung (EKE)
und deren Mitversicherte

50€ 50€ erhöht um das 7-fache des Zimmerzuschlags

Erstattung der Anzahlungen
für Krankenhausaufenthalte
Die CKK erstattet Ihnen die gesetzlichen Anzahlungen bei 
einem Krankenhausaufenthalt. Im Allgemeinen können 
die Anzahlungen während der gesamten Verweildauer im 
Krankenhaus in Zeitabständen von 7 Tagen erhoben werden.

Sie können Ihre Erstattungsanträge 
direkt online bei uns einreichen unter
ckk-mc.be/erstattung-hospi

Die Anzahlungen variieren je nach Art des 
gewählten Zimmers, je nach Krankenhaus und 
je nachdem, ob Sie Anspruch auf die erhöhte 
Kostenerstattung (EKE) haben oder nicht.

Wie hoch ist die Rückerstattung für diese Vorauszahlungen?

Die Vorauszahlungen werden bis zu einem Höchstbetrag von 500€ pro Woche nach Abzug eines eventuellen jährlichen 
Selbstbehalts erstattet.

Wie erfolgt die Rückerstattung?

Die Rückerstattung erfolgt auf Vorlage:
• des Antrags auf Kostenerstattung, den Sie ausfüllen und 

unterschreiben müssen,
• eines Krankenhausbelegs, aus dem die geleistete 

Vorauszahlung ersichtlich ist.

WEITERE AUSKÜNFTE?

• Rufen Sie uns an unter 087 32 43 33 

• Surfen Sie auf ckk-mc.be/anzahlung-hospi

• Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater über ckk-mc.be/kontakt 

Zimmerart Hospi + Hospi +100 Hospi +200

Krankenhausaufenthalt in
einem Mehrbett- oder
Zweibettzimmer

Rückerstattung von 100% der Anzahlung 
(abzüglich eines jährlichen Selbstbehalts 
von 100€ für über 18-Jährige)

Rückerstattung von 100% der Anzahlung

Krankenhausaufenthalt
in einem Einzelzimmer

Rückerstattung von 100% der 
Anzahlung, die für ein Mehrbettzimmer
verlangt würde (abzüglich eines 
jährlichen Selbstbehalts von 100€ für 
über 18-Jährige)

Rückerstattung der Anzahlung bis zu einem 
Höchstbetrag von 500€ pro Woche (abzüglich 
eines jährlichen Selbstbehalts von 100€ für 
über 18-Jährige)

Diese Veröffentlichung hat keine rechtliche Wirkung. Sie dient lediglich zu Informationszwecken.
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